
 

 

Beitragsordnung des Bezirkssportbundes Spandau e. V. 
in der vom 10. Februar 2004 beschlossenen Fassung 
 

1. Nach § 5 der Satzung werden zur Deckung der Ausgaben von den Mitgliedern Beiträge und eine Aufnahmegebühr 

erhoben. 

 

2. Die Höhe der Mitgliedsbeiträge und der Aufnahmegebühr wird durch die Mitgliederversammlung festgesetzt. 

 

3. Die Aufnahmegebühr beträgt einmalig € 10,00 

 

4. Der Mitgliedsbeitrag ist ein Jahresbeitrag. Die Mitgliedsbeiträge sind nach der Mitgliederzahl der Mitgliedsvereine 

gestaffelt: 

bis 50 Mitglieder   60 € 

von 51 bis 100 Mitglieder  120 € 

von 101 bis 200 Mitglieder  180 € 

von 201 bis 400 Mitglieder  240 € 

von 401 bis 800 Mitglieder  300 € 

von 801 bis 2.000 Mitglieder  360 € 

von 2.001 bis 4.000 Mitglieder  420 € 

über 4001    480 € 

5. Die Zahlung der Mitgliedsbeiträge erfolgt innerhalb der ersten beiden Monate des Geschäftsjahres oder der 

Mitteilung über die erfolgte Aufnahme auf das Konto: 

BSB-Spandau 
Berliner Volksbank 
IBAN DE88 1009 0000 2061 5700 07 
BIC BEVODEBB 

Mitgliedsbeiträge sind eine Bringschuld! 

6. Bei Zahlungsverzug von mehr als einem Jahresbeitrag kann ohne weitere Mahnung das gerichtliche Mahnverfahren 

eingeleitet werden. 

 

7. Die Beitragsordnung ist von der Mitgliederversammlung erstmals am 30. November 1994 und dann am 20. März 

2002 beschlossen worden und trat am gleichen Tag in Kraft. Diese Beitragsordnung wurde am 10. Februar 2004 

beschlossen und tritt für 2004 sofort in Kraft. 

 

8. Vereine, deren Mitglieder ganz oder teilweise keinem Fachverband angehören, haben die Möglichkeit, diese 

Mitglieder durch Zahlung an den BSB über den LSB zur Unfall- und Haftpflicht zu versichern.  

 

Die Kosten richten sich nach der Beitragsfestsetzung des LSB Berlin und werden dem Verein in Rechnung gestellt. 

Aktuell (Stand 2026) belaufen sich die Kosten für jedes erwachsene verbandsungebundene Mitglied auf 13,08 €/Jahr 

und jedes verbandsungebundene Kind oder jeden Jugendlichen auf 7,83 €/Jahr. Die Summen sind variabel und 

werden auf der Mitgliederversammlung des LSB Berlin festgesetzt. Zusätzlich erhebt der LSB Berlin einen 

Umlagebeitrag von 1,90 €/Person im Jahr. Der BSB meldet diese Mitglieder jährlich in der Vereinsstatistik per 01.01. 

an den LSB. 

 

 


